Fassung der Gesetzgebungs- und Redaktionskommission (24/GE 3/20)

Anderung des Gesetzes iiber die Zivil- und
Strafrechtspflege (ZSRG)

vom ...

L

Der Erlass RB 271.1 (Gesetz iiber die Zivil- und Strafrechtspflege [ZSRG] vom
17. Juni 2009) (Stand 1. Januar 2022) wird wie folgt geéndert:

§ 15 Abs. 1 (gedindert), Abs. 3 (gedndert), Abs. 3" (neu)

! Jeder Bezirk hat eine Friedensrichterin oder einen Friedensrichter. Sie oder er kann
in mehreren Bezirken tétig sein.

3 Das Obergericht regelt die Organisation, die Wahlbarkeitsvoraussetzungen und die
Stellvertretung. Es bestimmt nach Riicksprache mit den Bezirksgerichtsprisidentin-
nen oder Bezirksgerichtsprasidenten das Pensum der Friedensrichterinnen und Frie-
densrichter.

3bis Bei langerer Abwesenheit einer Friedensrichterin oder eines Friedensrichters gilt
§ 22a ZSRG analog, wenn eine Stellvertretung durch eine gewéhlte Friedensrichte-
rin oder einen gewiéhlten Friedensrichter nicht moglich ist.

S 22 Abs. 1 (gedndert), Abs. 2 (gedindert), Abs. 3 (gedndert), Abs. 4 (neu)

Vorgehen bei Beschlussunfiihigkeit wegen Ausstands (Uberschrift gedindert)

! Tritt die Gesamtheit oder treten so viele Mitglieder eines Bezirksgerichtes in den
Ausstand oder wird der Ausstand der Gesamtheit oder von so vielen Mitgliedern ei-
nes Bezirksgerichtes verlangt, dass eine geniigende Besetzung auch unter Zuzug der
Ersatzmitglieder nicht mdglich ist, entscheidet dariiber ein anderes, vom Obergericht
bestimmtes Bezirksgericht.

2 Der Entscheid jenes Bezirksgerichtes ist mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO
beim Obergericht anfechtbar.

1. Aufgehoben.

2. Aufgehoben.

3 Bei Bejahung des Ausstands wird das vom Obergericht bestimmte Bezirksgericht
als Ersatzgericht eingesetzt.

4 Das Obergericht regelt die Einzelheiten in der Verordnung.


https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/271.1/de

$ 22a (neu)
Massnahmen, wenn ein ordentlicher Betrieb nicht mehr moglich ist

!'Ist bei einem Bezirksgericht ein ordentlicher Betrieb wegen langerer Abwesenheit
von Berufsrichterinnen oder Berufsrichtern infolge Schwangerschaft und Mutter-
schaft, Erfiilllung gesetzlicher Pflichten, Krankheit, Unfall oder wegen Uberbelas-
tung mit ausserordentlich aufwendigen Verfahren nicht mehr gewihrleistet, kann
das Obergericht

1. die Pensen der Mitglieder und Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Bezirks-
gerichtes erhohen und die befristete Anstellung ausserordentlicher Gerichts-
schreiberinnen oder Gerichtsschreiber bewilligen oder

2. fiir einzelne Félle im Einverstdndnis mit den Parteien ein anderes Bezirksge-
richt als Ersatzgericht bezeichnen.

2 Unter den Voraussetzungen von Abs. 1 kann der Grosse Rat auf Antrag des Ober-

gerichtes flir maximal zwei Jahre eine ausserordentliche Berufsrichterin oder einen

ausserordentlichen Berufsrichter wéhlen.

3 Die ausserordentliche Berufsrichterin oder der ausserordentliche Berufsrichter darf
ausserhalb des Bezirks eine berufsmissige Tatigkeit als Anwaltin oder Anwalt aus-
tiben. Sie oder er darf weder beim Obergericht noch beim Zwangsmassnahmenge-
richt angestellt sein oder einer Schlichtungsbehorde im gleichen Bezirk angehoren.

§ 23 Abs. 2 (gedindert)

2 Treten alle Mitglieder des Gerichtes in den Ausstand oder wird ein Ausstand aller
Mitglieder verlangt, entscheidet dariiber ein vom Obergericht bestimmtes Bezirksge-
richt. Dieser Entscheid ist mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO beim Obergericht
anfechtbar. Bei Bejahung des Ausstands wird das vom Obergericht bestimmte Be-
zirksgerichtsprisidium als Ersatzgericht eingesetzt.

§ 25 Abs. 1 (gedindert), Abs. 3 (gedndert)

! Das Obergericht besteht aus fiinf bis acht Berufsrichterinnen oder Berufsrichtern
sowie drei bis sechs Ersatzmitgliedern. Das Préasidium und das doppelte Vizeprasidi-
um werden durch Berufsrichterinnen oder Berufsrichter besetzt.

3 Das Obergericht regelt in einer Geschéftsordnung die Aufgabenverteilung und die
interne Organisation. Es kann einzelne Befugnisse, die nach diesem Gesetz der oder
dem Vorsitzenden zufallen, einer Instruktionsrichterin oder einem Instruktionsrich-
ter libertragen.



§ 28 Abs. 1 (gedindert), Abs. 1" (neu)

! Die Generalstaatsanwaltin oder der Generalstaatsanwalt, die Oberstaatsanwaltinnen
oder Oberstaatsanwilte, die Leitende Jugendanwiltin oder der Leitende Jugendan-
walt, die Staatsanwéltinnen oder Staatsanwilte, die Jugendanwiéltinnen oder Jugend-
anwilte, die Assistenzstaatsanwiltinnen oder Assistenzstaatsanwilte haben in ihren
Zustandigkeitsbereichen alle gesetzlichen Rechte und Pflichten, einschliesslich Sis-
tierung oder Einstellung von Verfahren. Sie konnen Strafbefehle auch in Ubertre-
tungsstrafsachen erlassen. Sie sind berechtigt, im ganzen Kanton Amtshandlungen
vorzunehmen.

vis Bei Ubertretungsstrafsachen kénnen unter der Leitung einer Staatsanwiltin oder
eines Staatsanwaltes auch Untersuchungsbeauftragte Strafverfahren fithren und zum
Abschluss bringen.

§ 57 Abs. 1 (gedindert), Abs. 2 (gedndert)
! Jeder Bezirk hat ein Betreibungsamt.

2 Der Regierungsrat regelt nach Anhrung des Obergerichtes die fachlichen Voraus-
setzungen fiir die Fiihrung eines Betreibungsamtes.

s 62
Aufgehoben.

g 63
Aufgehoben.

$ 64
Aufgehoben.

s 67

Aufgehoben.

s 68

Aufgehoben.

II.

(keine Anderungen bisherigen Rechts)

II.
(keine Aufthebungen bisherigen Rechts)



Iv.

Diese Anderung tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt
in Kraft.



Synopse

Anderung des Gesetzes iiber die Zivil- und Strafrechtspflege (ZSRG)

Von diesem Geschéft tangierte Erlasse (RB Nummern)

Neu: -
Geandert: 2711
Aufgehoben: —

Fassung nach 2. Lesung (24/GE 3/20)

Fassung der Gesetzgebungs- und Redaktionskommission (24/GE
3/20)

Anderung des Gesetzes iiber die Zivil- und Strafrechtspflege (ZSRG)

Der Erlass RB 271.1 (Gesetz Uber die Zivil- und Strafrechtspflege [ZSRG] vom
17. Juni 2009) (Stand unbekannt) wird wie folgt gedndert:

§ 15

Friedensrichterin oder Friedensrichter

' Jeder Bezirk hat eine Friedensrichterin oder einen Friedensrichter. Sie oder er
kann in mehreren Bezirken tatig sein.

2

% Das Obergericht regelt die Organisation, die Wahlbarkeitsvoraussetzungen und
die Stellvertretung. Es bestimmt nach Ricksprache mit den Bezirksgerichtsprasi-
dentinnen oder Bezirksgerichtsprasidenten das Pensum der Friedensrichterinnen
und Friedensrichter.

%is Bej langerer Abwesenheit einer Friedensrichterin oder eines Friedensrichters
gilt, wenn eine Stellvertretung durch eine gewahlte Friedensrichterin oder einen
gewahlten Friedensrichter nicht moglich ist, § 22a ZSRG analog.

4 Ein Mitglied oder Ersatzmitglied eines Bezirksgerichtes oder des Obergerichtes
kann nicht Friedensrichterin oder Friedensrichter sein.

%is Bej langerer Abwesenheit einer Friedensrichterin oder eines Friedensrichters
gilt_§ 22a ZSRG analog, wenn eine Stellvertretung durch eine gewahlte Friedens-
richterin oder einen gewahlten Friedensrichter nicht moéglich ist;-§22aZSRG-
analoeg.



https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/271.1/de

Fassung nach 2. Lesung (24/GE 3/20)

Fassung der Gesetzgebungs- und Redaktionskommission (24/GE
3/20)

5 Die Friedensrichterinnen und Friedensrichter stehen unter der Aufsicht der Be-
zirksgerichtsprasidentin oder des Bezirksgerichtsprasidenten und der Oberauf-
sicht des Obergerichtes.

§ 22a

Massnahmen, wenn ein ordentlicher Betrieb nicht mehr méglich ist

' Ist bei einem Bezirksgericht ein ordentlicher Betrieb wegen langerer Abwesen-
heit von Berufsrichterinnen oder Berufsrichtern infolge Schwangerschaft und
Mutterschaft, Erfiillung gesetzlicher Pflichten, Krankheit, Unfall oder wegen Uber-
belastung mit ausserordentlich aufwendigen Verfahren nicht mehr gewahrleistet,
kann das Obergericht

1. die Pensen der Mitglieder und Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Bezirksge-
richtes erhdhen und die befristete Anstellung ausserordentlicher Gerichtsschrei-
berinnen oder Gerichtsschreiber bewilligen,

2. firr einzelne Falle im Einverstéandnis mit den Parteien ein anderes Bezirksge-
richt als Ersatzgericht bezeichnen.

2 Unter den Voraussetzungen von Abs. 1 kann der Grosse Rat auf Antrag des
Obergerichtes fir maximal zwei Jahre eine ausserordentliche Berufsrichterin
oder einen ausserordentlichen Berufsrichter wahlen.

% Die ausserordentliche Berufsrichterin oder der ausserordentliche Berufsrichter
darf ausserhalb des Bezirks eine berufsmassige Tatigkeit als Anwaltin oder An-
walt ausuiben. Sie oder er darf weder beim Obergericht noch beim Zwangsmass-
nahmengericht angestellt sein oder einer Schlichtungsbehdrde im gleichen Be-
zirk angehoren.

1. die Pensen der Mitglieder und Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Bezirksge-
richtes erhdhen und die befristete Anstellung ausserordentlicher Gerichtsschrei-
berinnen oder Gerichtsschreiber bewilligen;_oder

§ 25

Zusammensetzung, Ersatzgericht

' Das Obergericht besteht aus fiinf bis acht Berufsrichterinnen oder Berufsrich-
tern sowie drei bis sechs Ersatzmitgliedern. Das Prasidium und das doppelte Vi-
zeprasidium werden durch Berufsrichterinnen oder Berufsrichter besetzt.




Fassung nach 2. Lesung (24/GE 3/20)

Fassung der Gesetzgebungs- und Redaktionskommission (24/GE
3/20)

v Der Grosse Rat wéhlt die Obergerichtsprasidentin oder den Obergerichtspra-
sidenten aus der Mitte der Oberrichterinnen und Oberrichter fur ldngstens zwei
Amtsperioden. Erfolgt die Wahl wéhrend der laufenden Amtsperiode, sind zwei
Wiederwahlen zuldssig. Eine bisherige Prasidentin oder ein bisheriger Prasident
ist nach einem Unterbruch wieder wahlbar.

2 Missen so viele Mitglieder oder Ersatzmitglieder den Ausstand wahren, dass
eine genligende Besetzung des Gerichtes nicht mehr mdglich ist, werden unbe-
teiligte Berufsrichterinnen oder Berufsrichter der Bezirksgerichte zugezogen.

% Das Obergericht regelt in einer Geschaftsordnung die Aufgabenverteilung und
die interne Organisation. Es kann einzelne Befugnisse, die nach diesem Gesetz
dem oder der Vorsitzenden zufallen, einer Instruktionsrichterin oder einem In-
struktionsrichter Gibertragen.

% Das Obergericht regelt in einer Geschaftsordnung die Aufgabenverteilung und
die interne Organisation. Es kann einzelne Befugnisse, die nach diesem Gesetz
demder oder derdem Vorsitzenden zufallen, einer Instruktionsrichterin oder ei-
nem Instruktionsrichter Gbertragen.

§ 28

Kompetenzen

' Die Generalstaatsanwaltin oder der Generalstaatsanwalt, die Oberstaatsanwal-
tinnen oder Oberstaatsanwalte, die leitende Jugendanwaltin oder der leitende Ju-
gendanwalt, die Staatsanwaltinnen oder Staatsanwalte, die Jugendanwaltinnen
oder Jugendanwalte, die Assistenzstaatsanwaltinnen oder Assistenzstaatsanwal-
te haben in ihrem Zustandigkeitsbereich alle gesetzlichen Rechte und Pflichten,
einschliesslich zur Sistierung oder Einstellung von Verfahren. Sie kdnnen Straf-
befehle auch in Ubertretungsstrafsachen erlassen. Sie sind berechtigt, im ganzen
Kanton Amtshandlungen vorzunehmen.

s Bej Ubertretungsstrafsachen kénnen unter der Leitung einer Staatsanwaltin
oder eines Staatsanwaltes auch Untersuchungsbeauftragte Strafverfahren fuhren
und zum Abschluss bringen.

2 Die Generalstaatsanwaltschaft regelt die Vertretung, die Berechtigung zur An-
klageerhebung und Anklagevertretung sowie die Zustandigkeit, Rechtsmittel ein-
zureichen oder zurtickzuziehen.

' Die Generalstaatsanwaltin oder der Generalstaatsanwalt, die Oberstaatsanwal-
tinnen oder Oberstaatsanwalte, die leitendelLeitende Jugendanwaltin oder der
leitendeL eitende Jugendanwalt, die Staatsanwaltinnen oder Staatsanwalte, die
Jugendanwaltinnen oder Jugendanwalte, die Assistenzstaatsanwaltinnen oder
Assistenzstaatsanwalte haben in ihrem-Zustandigkeitsbereichihren Zustandig-
keitsbereichen alle gesetzlichen Rechte und Pflichten, einschliesslich-zur Sistie-
rung oder Einstellung von Verfahren. Sie kénnen Strafbefehle auch in Ubertre-
tungsstrafsachen erlassen. Sie sind berechtigt, im ganzen Kanton Amtshandlun-
gen vorzunehmen.




Fassung nach 2. Lesung (24/GE 3/20)

Fassung der Gesetzgebungs- und Redaktionskommission (24/GE
3/20)

® Die Generalstaatsanwaltschaft kann gegen Strafbefehle der Staatsanwaltschaf-
ten Einsprache erheben.

* Der Staatsanwaltschaft obliegt im Bereich der Strafrechtspflege Inkasso und
Rechnungswesen. Sie ist fir die Stundung, die Herabsetzung oder den Erlass
von Verfahrenskosten zustandig.

(keine Anderungen bisherigen Rechts)

(keine Aufhebungen bisherigen Rechts)

Iv.

Diese Anderung tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeit-
punkt in Kraft.




	4.1 Gesetz über die Zivil- und Strafrechtspflege (ZSRG) Redaktionsfassung.pdf
	4.2 Synopse ZSRG.pdf

